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LÄNDERFINANZAUSGLEICH

Rolf Peffekoven

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes 
zum Länderfinanzausgleich

Ab dem 1.1. 1995 müssen die neuen Bundesländer in einen gesamtdeutschen Länder
finanzausgleich einbezogen werden. Seit geraumer Zeit wird darüber diskutiert, wie ein 

reformiertes System aussehen könnte. Durch die jüngste Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichtes sind dafür neue Daten gesetzt worden.

Mit dem Urteil des Zweiten Senats vom 27.5.1992 hat 
das Bundesverfassungsgericht über Normenkon- 

trollanträge von vier Bundesländern (Bremen, Hamburg, 
Saarland und Schleswig-Holstein) entschieden1. Die Kla
gen dieser Länder richteten sich gegen einzelne Bestim
mungen des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) und betra
fen die Frage, inwieweit diese mit dem Grundgesetz, ins
besondere mit Art. 107 Abs. 2 GG, vereinbar sind. Der 
dort verlangte angemessene Ausgleich der unterschiedli
chen Finanzkraft der Länder ist im Finanzausgleichsge
setz im einzelnen geregelt.

Nachdem das Bundesverfassungsgericht bereits in 
seiner Entscheidung vom 24. 6 .19862 die Vorschriften 
des Zweiten Abschnittes des Gesetzes über den Finanz
ausgleich zwischen Bund und Ländern in der Fassung 
vom 28.8.1969 für mit dem Grundgesetz unvereinbar er
klärt hatte, wurden zwar einzelne Regelungen des dama
ligen Gesetzes mit Wirkung zum 1.1.1987 verändert. Zu 
einer grundsätzlichen Reform hatte sich der Gesetzge
ber allerdings nicht durchringen können. Es kam zu ge
wissen Modifikationen; die Grundstrukturen des Länder
finanzausgleichs blieben davon jedoch unberührt. Inso
weit war bereits damals zu befürchten, daß der Kompro
miß -  entgegen der Erwartung der Bundesregierung -  
nicht tragfähig sein würde und zu neuen Streitigkeiten 
zwischen den Bundesländern führen müsse3.

Prof. Dr. Rolf Peffekoven, 54, ist Direktor des Insti
tuts für Finanzwissenschaft der Johannes Guten
berg-Universität Mainz. Er ist Mitglied des Wissen
schaftlichen Beirats beim Bundesministerium der 
Finanzen und des Sachverständigenrates zur 
Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwick
lung.

Das Grundmuster des Länderfinanzausgleichs -  wie 
es seit 1969 Gültigkeit hat -  sieht wie folgt aus: Für jedes 
einzelne Bundesland wird zunächst die Finanzkraft, ge
messen an der Finanzkraftmeßzahl, ermittelt. Sie ergibt 
sich aus der Summe der Einnahmen des Landes und sei
ner Gemeinden (§ 6 Abs. 1 FAG). Welche Einnahmen in 
welchem Umfang in die Berechnung eingehen, wird im 
einzelnen in § 7 und § 8 FAG geregelt. Um den Finanzbe
darf eines Landes zu ermitteln, wird eine Ausgleichs
meßzahl berechnet. Sie ergibt sich, wenn die bundes
durchschnittlich erzielten Pro-Kopf-Einnahmen der Län
der und der Gemeinden mit der Einwohnerzahl eines 
Bundeslandes multipliziert werden.

Bundesländer, für die die Finanzkraftmeßzahl größer 
ist als die so ermittelte Ausgleichsmeßzahl, sind aus
gleichspflichtig und haben Beiträge zu leisten. Bei der 
umgekehrten Konstellation ist ein Land ausgleichsbe
rechtigt und erhält Zuweisungen. Das angestrebte Aus
maß des Ausgleichs wird in § 10 FAG geregelt: Jedes 
Bundesland soll mindestens 95% der durchschnittlichen 
Finanzkraft aller Länder erreichen. Garantieklauseln si
chern, daß kein ausgleichspflichtiges Land unter 100% 
der durchschnittlichen Ländereinnahmen pro Kopf sinken 
kann und jedes ausgleichsberechtigte Land nicht weniger 
als 95% der durchschnittlichen Ländersteuereinnahmen 
pro Kopf erreicht.

Das so umschriebene Verfahren erweist sich als au
ßerordentlich strategieanfällig. Will ein ausgleichspflich-

1 Bundesverfassungsgericht: Urteil des Zweiten Senats vom 27. 5. 
1992 (im folgenden zitiert: Urteil), vervielfältigtes Manuskript. Die im 
Text angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf dieses Manuskript.

2 BVerfGE 72, 330.

3 Vgl. dazu R. P e f f e k o v e n :  Zur Neuordnung des Länderfinanz
ausgleichs, in: Finanzarchiv, N. F., Bd. 45, 1987, S. 227 f.
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tiges Land seine Beitragszahlungen verringern oder ein 
ausgleichsberechtigtes Land die erhaltenen Zuweisun
gen erhöhen, so kann es folgende Strategien einschla- 
gen: Die eigene Finanzkraft muß relativ niedrig und die 
der übrigen Länder relativ hoch ausgewiesen werden, 
oder der eigene Finanzbedarf müßte relativ hoch, der der 
übrigen Länder möglichst niedrig angesetzt werden4. Ge
nau in diese Richtung gehen die angesprochenen Nor- 
menkontrollanträge.

Ermittlung der Finanzkraft

Die Finanzkraftmeßzahl ergibt sich als Summe der 
Einnahmen aus den Landessteuern und den Gemeinde
steuern. Umstritten ist dabei, was zu diesen Einnahmen 
zu zählen ist. Nach § 7 FAG gelten als Einnahmen der 
Länder deren Steuereinnahmen und das Aufkommen aus 
der Förderabgabe nach § 31 Bundesberggesetz. Zur Ab
geltung der Sonderbelastungen, die den Ländern Bre
men, Hamburg und Niedersachsen aus der Unterhaltung 
und Erneuerung der Seehäfen erwachsen, werden Pau
schalbeträge abgezogen. Als Steuereinnahmen der Ge
meinden werden nach § 8 FAG die Gemeindeanteile an 
der Einkommensteuer und das Aufkommen aus den 
Realsteuern berücksichtigt, allerdings mit der Maßgabe, 
daß diese Steuereinnahmen nur zur Hälfte und das Auf
kommen aus den Realsteuern nur mit normierten Hebe
sätzen berücksichtigt werden. Sowohl in den Normen- 
kontrollanträgen, die zur Entscheidung des Bundesver
fassungsgerichtes vom 24. 6. 1986 geführt haben, wie 
auch in denen, die mit dem Urteil von 27.5.1992 zu be
scheiden waren, geht es um die Fragen, welche Einnah
men in welchem Umfang zu berücksichtigen sind und ob 
die Abzugsbeträge zur Abgeltung der Hafenlasten dem 
Grunde und der Höhe nach verfassungskonform sind5.

So verlangte im soeben abgeschlossenen Verfahren 
Schleswig-Holstein, bei der Ermittlung der Finanzkraft 
auch die örtlichen Verbrauch- und Aufwandsteuern, die 
Konzessionsabgaben an die Gemeinden und die Einnah
men der Gemeindeverbände zu berücksichtigen. Bremen 
und Hamburg rügten in ihren Anträgen die unzureichende 
Abgeltung der Hafenlasten, forderten also eine Erhöhung 
der Pauschalabzüge nach § 7 Abs. 3 FAG. Zudem wurde 
vom Saarland und von Schleswig-Holstein die volle Ein
beziehung der Gemeindesteuereinnahmen verlangt. 
Schließlich beanstandete Schleswig-Holstein, daß die

4 Vgl. dazu R. P e f f e k o v e n :  Finanzausgleich und Sonderbe- 
darfe-Them a und vier Variationen, in: F X. B ea ,  W. K i t t e r e r  
(Hrsg.): Finanzwissenschaft im Dienste der Wirtschaftspolitik, Dieter 
Pohmer zum 65. Geburtstag, Tübingen 1990, S. 323 ff.

5 Ein Überblick über die in den Normenkontrollanträgen vorgebrachten
Klagegegenstände findet sich in den Urteilsbegründungen. Vgl. dazu 
BVerfGE, 72, 330, S. 339 ff. bzw. Urteil, S. 14 ff.
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Gewerbesteuer nach § 8 Abs. 2 Nr. 3 FAG mit einem nor
mierten einheitlichen Hebesatz angesetzt werde, gebo
ten sei vielmehr die Berücksichtigung des tatsächlich er
zielten Aufkommens.

Das Bundesverfassungsgericht hat all diese Anträge 
verworfen und die beanstandeten Regelungen des § 7 
und des § 8 FAG als mit der Verfassung in Einklang ste
hend bezeichnet. Damit ist im Grunde die Entscheidung 
-  was die Ermittlung der Finanzkraft angeht -  vom 
24. 6. 1986 noch einmal bestätigt worden6.

□  Der Begriff der Finanzkraft ist umfassend zu ver
stehen und darf nicht auf die Steuerkraft reduziert wer
den; auch alle sonstigen Einnahmen fallen grundsätzlich 
darunter. Unberücksichtigt bleiben können Einnahmen 
nur dann, wenn

•  sie ihrem Volumen nach nicht ausgleichsrelevant 
sind,

•  sie in allen Ländern verhältnismäßig gleich anfallen 
oder

•  der Aufwand für die Ermittlung der auszugleichen
den Einnahmen in keinem angemessenen Verhält
nis zum möglichen Ausgleichseffekt steht.

□  Einnahmen aus Quellen, über deren Nutzung Län
der und Gemeinden eigenverantwortlich entscheiden, 
können dem Grunde nach von der Finanzkraft nicht aus
genommen werden. Solche Einnahmen sollten aber nach 
einem Soll-Aufkommen bemessen werden.

□  Die Berücksichtigung der Gemeindesteuern nur 
zur Hälfte hält das Verfassungsgericht für mit dem Grund
gesetz, insbesondere mit Art. 107 Abs. 2 GG, vereinbar.

□  Wenngleich Sonderbedarfe im Länderfinanzaus
gleich grundsätzlich nicht zu berücksichtigen sind, läßt 
das Gericht für die Hafenlasten eine Ausnahme zu, die al
lein historisch begründet wird. Die derzeitigen Pauschal
beträge des § 7 Abs. 3 FAG sind verfassungsrechtlich zu
lässig.

Ermittlung des Finanzbedarfs

Die Normenkontrollanträge beanstandeten auch die 
Ermittlung des Finanzbedarfs. „Das geeignete und 
grundsätzlich angemessene Kriterium hierfür ist die Ein
wohnerzahl“ (S. 122). Bei der Ermittlung der Meßzahl 
zum Ausgleich der Landeseinnahmen werden die Ein
wohnerzahlen der Stadtstaaten jedoch mit 135% ge
wichtet (§ 9 Abs. 2 FAG). Ähnliches gilt bei der Meßzahl 
für die Gemeindeeinnahmen: Die Einwohner in Gemein-

6 Vgl. BVerfGE 72, 330, S. 382 ff.
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den mit über 5000 Einwohnern werden nach Größe und 
Siedlungsdichte gewichtet (§ 9 Abs. 3 FAG). Im zu ent
scheidenden Fall rügten Bremen und Hamburg eine zu 
niedrige Einwohnergewichtung. Das Saarland beanstan
dete, daß seine Einwohner nicht auch mit einem höheren 
Faktor angesetzt werden.

Auch diese Fragen hatte das Verfassungsgericht in 
seinem Urteil vom 24.6.1986 bereits dem Grunde nach 
geklärt. Danach ist es zulässig, „der vorgegebenen, histo
risch gewachsenen strukturellen Eigenart der Stadtstaa
ten Bremen und Hamburg (sogenanntes Umlandpro
blem; R. P.) durch eine Einwohnerwertung Rechnung zu 
tragen“ (S. 123)7. Umfang und Höhe dieser Gewichtung 
dürfen allerdings vom Gesetzgeber nicht frei gegriffen 
werden. Das Verfassungsgericht hatte vielmehr 1986 
dem Gesetzgeber aufgegeben, die Angemessenheit der 
Regelung des § 9 Abs. 2 FAG zu überprüfen und gegebe
nenfalls zu korrigieren. Auf der Basis eines daraufhin im 
Aufträge des Bundesministers der Finanzen vom lfo-ln- 
stitut erstellten Gutachtens8 hat die Bundesregierung die 
damals schon geltende Gewichtung von 135% beibehal
ten; das Verfassungsgericht hat diese Regelung Im vor
liegenden Urteil auch nicht beanstandet.

Sonderbedarfe -  mit Ausnahme der Hafenlasten -  dür
fen bei der Ermittlung der Finanzkraft nicht abgezogen 
werden. Demzufolge hat das Verfassungsgericht auch 
den Antrag Hamburgs abgelehnt, die Kosten der Sozial
hilfe in § 7 und § 8 Abs. 5 FAG für abzugsfähig zu erklären.

Garantieklausel

Nur in einem Punkt geht die Entscheidung des Bun
desverfassungsgerichtes über das Urteil vom 24.6.1986 
hinaus: § 10 Abs. 3 FAG -  die sogenannte Ländersteuer- 
garantie-ist mit Art. 107Abs.2Satz1 in Verbindung mit 
dem verfassungsrechtlichen Willkürverbot (Art. 20 Abs. 3 
GG) unvereinbar. Mit dieser Vorschrift soll garantiert wer
den, daß jedes Land mindestens 95% der durchschnittli
chen Steuereinnahmen der Länder (einschließlich För
derabgabe) erhält, „andererseits aber kein ausgleichs
pflichtiges Land unter 100% des Länderdurchschnitts 
dieser Einnahmen fällt“ (S. 138). Das Verfassungsgericht 
beanstandet, daß bei der Ermittlung der Fehlbeträge und 
deren Aufbringung die Abzugsbeträge für die Hafenla
sten (§ 7 Abs. 3 FAG) und die Einwohnergewichtung (§ 9 
Abs. 2 FAG) nicht berücksichtigt werden.

Bundesergänzungszuweisungen

Das Finanzausgleichsgesetz regelt neben dem hori
zontalen Finanzausgleich zwischen den Ländern auch 
den vertikalen Ausgleich zwischen dem Bund und den 
Ländern in Form der Gewährung von Bundesergän

zungszuweisungen (§ 11a FAG). Danach zahlt der Bund 
aus seinen Mitteln leistungsschwachen Ländern zur er
gänzenden Deckung ihres Finanzbedarfs Zuweisungen, 
die sich in den Jahren von 1988 bis 1993 auf 2% des Um
satzsteueraufkommens belaufen. Bei der Vergabe der 
Bundesergänzungszuweisungen werden sowohl Sonder- 
lasten-die Kosten der politischen Führung in den kleinen 
Bundesländern und die Haushaltsnotiage des Saarlan
des -  über sogenannte Vorabbeträge als auch eine nach 
dem Länderfinanzausgleich noch verbleibende unter
durchschnittliche Finanzausstattung einzelner Länder 
(Fehlbeträge) berücksichtigt.

In den Normenkontrollanträgen rügte Hamburg, daß es 
als kleines Bundesland keinen Vorabbetrag für die Ko
sten der politischen Führung erhalte. Bremen beanstan
dete, daß die Kosten der politischen Führung und die 
Haushaltsnotlage nicht ausreichend berücksichtigt wür
den. Das Saarland wandte sich gegen die nach seiner An
sicht völlig unzureichende Berücksichtigung seiner 
Haushaltsnotlage.

Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes ist 
§ 11a Abs. 3 Satz 1 FAG mit Art. 107 Abs. 2 Satz 3 GG 
„unvereinbar, insoweit er Bremen als Vorabbetrag für die 
Kosten der politischen Führung einen Betrag zuweist, der 
pauschal 50% unter dem dem Saarland gewährten Be
trag liegt“ (S. 171 f.). Den Anspruch Hamburgs hat das 
Verfassungsgericht dagegen zurückgewiesen, da Ham
burg zwar ein kleines, aber kein leistungsschwaches 
Land sei.

Haushaltsnotlage

Interessant und für die weitere Entwicklung des deut
schen Finanzausgleichs bedeutsam sind die Ausführun
gen des Urteils zur Haushaltsnotlage. Das Verfassungs
gericht akzeptiert, daß sich die Länder Saarland und Bre
men in einer Haushaltsnotlage befinden. Dabei wird 
diese Notlage anhand finanzwirtschaftlicher Kennziffern, 
insbesondere mit der extrem hohen Kreditfinanzierungs
quote und der ebenso hohen Zins-Steuer-Quote, veran
schaulicht. Die Haushaltsnotlage dieser beiden Länder 
hat nach Meinung des Gerichtes ein so extremes Aus
maß angenommen, daß ihr mit Bundesergänzungszuwei
sungen, die im Rahmen der normalen Funktion -nämlich 
einer Ergänzung des horizontalen Finanzausgleichs -  
gewährt werden, nicht abgeholfen werden kann.

„Im Falle einer derart extremen Haushaltsnotlage ei
nes Landes ist das bundesstaatliche Prinzip als solches

7 Vgl. BVerfGE, 72, 330, S. 401 und 415.

8 Vgl. M. H u m m e l ,  W. L e i b f r i t z :  Die Stadtstaaten im Länder
finanzausgleich, ifo-Studien zur Finanzpolitik, Nr. 45, München 1986.
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berührt. Aus ihm erwächst den anderen Gliedern der bun
desstaatlichen Gemeinschaft die Pflicht, mit konzeptio
nell aufeinander abgestimmten Maßnahmen dem betrof
fenen Land beizustehen“ (S. 156). Diese Pflicht trifft nicht 
den Bund allein, sondern -  dem bundesstaatlichen Prin
zip folgend -  Bund und Länder. Welche konkreten Maß
nahmen geeignet sind, solchen Haushaltsnotlagen abzu
helfen, und wer die daraus resultierende Finanzierungs
last zu tragen hat, läßt das Urteil offen. Immerhin bietet 
die Verfassung dazu durchaus geeignete Instrumente: 
die Gemeinschaftsaufgaben nach Art. 91 a und 91 b GG, 
die Finanzhilfen des Bundes gemäß Art. 104 a Abs. 4 GG, 
aber auch gezielte Standortentscheidungen des Bundes 
und eben auch die Gewährung von Bundesergänzungs
zuweisungen, die -  zumal vorübergehend -  sogar in ei
nem größeren Ausmaß gezahlt werden können. Die Zah
lung von Bundesergänzungszuweisungen kann dabei 
auch daran gebunden sein, daß sich das empfangende 
Land verpflichtet, ein Sanierungsprogramm aufzustellen 
und durchzuführen.

Nach diesen Grundsätzen kommt das Gericht zu dem 
Ergebnis, daß „die Zuweisung von 75 Mill. DM Bundeser
gänzungszuweisungen, die das Gesetz dem Saarland 
wegen seiner Haushaltsnotlage gewährt, derzeit mit 
Art. 107 Abs. 2 Satz 3 GG vereinbar ist“ (S. 167). „Ein An
spruch auf Bundesergänzungszuweisungen in dem (weit 
größeren; R. P.) Umfang, der angesichts der extremen 
Haushaltsnotlage für eine Sanierung erforderlich wäre, 
besteht derzeit nach Meinung des Gerichtes nicht“ (S. 
167). Dem Bundesgesetzgeber soll „im Rahmen seines 
Einschätzungs- und Entscheidungsspielraums“ überlas
sen bleiben, auf welchem Wege er die Pflicht zur Hilfelei
stung für das Saarland erfüllen will. Sollte sich der Ge
setzgeber entschließen, die Hilfe über die Zahlung von 
Bundesergänzungszuweisungen zu erbringen, dann wird

es allerdings bei dem Betrag von 75 Mill. DM bei weitem 
nicht bleiben können.

„Die Nichtberücksichtigung Bremens bei den Bundes
ergänzungszuweisungen wegen gegebener Haushalts
notlage in den Jahren 1987 und 1988 und die Art der Min
derberücksichtigung gegenüber dem Saarland in den 
Jahren seither verstößt gegen das föderative Gleichbe
handlungsgebot“ (S. 168). § 11 a Abs. 2 FAG ist schließ
lich insoweit mit dem Grundgesetz unvereinbar, als der 
für Bremen und Nordrhein-Westfalen gewährte Nach
teilsausgleich zu gering angesetzt worden ist. Diese Re
gelung verstößt gegen die im Urteil vom 24.6.1986 aus
gesprochene Verpflichtung, die durch verfassungswid
rige Nichtbeteiligung dieser beiden Länder an der Vertei
lung der Bundesergänzungszuweisungen erlittenen 
Nachteile angemessen auszugleichen.

Würdigung des Urteils

Das Verfassungsgericht hatte zu überprüfen, ob kon
krete Regelungen des Finanzausgleichsgesetzes mit der 
Verfassung, speziell mit Art. 107 Abs. 2 GG, vereinbar 
sind. Man darf das Urteil auch nicht so interpretieren, daß 
die als verfassungskonform angesehen aktuellen Rege
lungen auch die einzig möglichen seien. Ganz andere -  
ökonomisch vielleicht weit sinnvollere -  Lösungen zur 
Angleichung unterschiedlicher Finanzkraft sind damit 
keineswegs ausgeschlossen. Das Urteil beendet deshalb 
nicht die Suche nach einem Finanzausgleichssystem, 
das allokations-, distributions- und wachstumspoliti
schen Anforderungen gerecht wird. Das wird in vielen 
Passagen des Urteils auch expressis verbis bestätigt.

Die Berücksichtigung der Hafenlasten als Sonderbe
darf hält das Verfassungsgericht -  wie schon im Urteil 
vom 24. 6.1986 -  aus historischen Gründen ausnahms-
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weise für zulässig und sieht es auch für unbedenklich an, 
dies in der heutigen Form der pauschalen Abzüge bei der 
Ermittlung der Finanzkraftmeßzahl zu tun. Allerdings wird 
zugestanden, daß „eine Entlastung der mit Seehäfen 
ausgestatteten Länderauch an anderer Stelle im Länder
finanzausgleich erfolgen (könnte)“ (S. 121), auch eine Fi
nanzierung über Zweckzuweisungen des Bundes -  also 
außerhalb des Länderfinanzausgleichs -  wäre wohl zu
lässig. Aus ökonomischen Gründen wäre sogar für eine 
solche Lösung zu plädieren9.

Im Falle einer extremen Haushaltsnotlage wird ledig
lich eine Solidarpflicht begründet. Wem der Gesetzgeber 
diese Pflicht auferlegt (dem Bund oder den Ländern oder 
beiden gemeinsam) und welche konkreten Instrumente 
zur Beseitigung der Haushaltsnotlage eingesetzt wer
den, bleibt offen und kann (und sollte wohl auch) grund
sätzlich nach ökonomischen Kriterien entschieden wer
den.

Ähnliches müßte man wohl auch für die Einwohnerge
wichtung fordern. Wenn diese mit den besonderen Pro
blemen der Stadtstaaten gerechtfertigt wird, die kein Um
land haben, aber durchaus Leistungen für die angrenzen
den Flächenstaaten erbringen, dann kann man den Aus
gleich über ganz verschiedene Wege anstreben. Ökono
mische Gründe würden z.B. viel eher für einen Ausgleich 
über Verhandlungen zwischen einem Stadtstaat und den 
umliegenden Ländern sprechen. Direkte Zahlungen in 
horizontaler oder vertikaler Richtung wären denkbar, und 
ebenso ließen sich Gründe für eine Änderung der derzeit 
geltenden Zerlegungsformel bei der Lohnsteuer nennen. 
Die Einwohnergewichtung ist ökonomisch sicher die am 
wenigsten befriedigende Lösung, zumal sie im Ergebnis 
auch Bundesländer belastet, die keine Vorteile aus den 
Leistungen der Stadtstaaten für das Umland ziehen. 
Dazu kommen die allokationspolitischen Bedenken ge
gen die Einwohnergewichtung, die tendenziell die Bal
lung verstärken10.

Behandlung der Gemeindesteuern

Ökonomisch unbefriedigend, weil wenig überzeugend, 
bleiben die Ausführungen zur Behandlung der Gemein
desteuern. Zum hälftigen Ansatz der Gemeindesteuern 
gemäß § 8 Abs. 5 FAG hatte sich das Verfassungsgericht 
im Urteil vom 24.6.1986 noch nicht geäußert, weil diese 
Regelung in den damaligen Normenkontrollanträgen 
nicht beanstandet worden war. Allerdings hatten sich da
mals in Stellungnahmen einige nicht klagende Länder

9 Vgl. R. P e f f e k o v e n :  Berücksichtigung der Seehafenlasten im 
Länderfinanzausgleich?, in: Finanzarchiv, N.F., Bd. 46,1988, S. 397 ff.

10 Vgl. R. P e f f e k o v e n :  Zur Neuordnung des Länderfinanzaus
gleichs, a. a. O., S. 202 ff.

(Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein) 
gegen diese Regelung gewandt, sie als systemwidrig be
zeichnet und zum Teil die volle Berücksichtigung empfoh
len11. Länder und Gemeinden stellen finanziell eine Ein
heit dar; die Einnahmen der Gemeinden stärken die Fi
nanzkraft eines Landes zumindest indirekt. Länder, deren 
Gemeinden relativ geringe eigene Steuereinnahmen er
zielen, sind in der Regel -  um ein in etwa gleiches Lei
stungsangebot auf der kommunalen Ebene garantieren 
zu können -  gezwungen, ihre Gemeinden stärker zu ali- 
mentieren12. Berücksichtigt man noch den Zusammen
hang zwischen den Länder- und Gemeindefinanzen nach 
Art. 106 Abs. 9 GG sowie die Vermischung von Länder
und Gemeindeaufgaben und die unterschiedliche Aufga
benverteilung zwischen Land und Gemeinden in den ein
zelnen Bundesländern, dann spricht ökonomisch alles 
dafür, bei der Ermittlung der Finanzkraft eines Landes die 
Gemeindesteuern (Einkommensteueranteil und Real
steuern) zu 100% anzusetzen. Im übrigen ist die hälftige 
Berücksichtigung der Gemeindesteuern auch im juri
stischen Schrifttum nicht unumstritten. „Die Regelung in 
§ 8 Abs. 5 Finanzausgleichsgesetz, wonach die Steuer
einnahmen der Gemeinden nur zur Hälfte angesetzt wer
den, is t ... bedenklich“13.

Das Verfassungsgericht akzeptiert die volle Einbe
ziehung der Gemeindesteuern im Prinzip und mag dem 
Art. 107 Abs. 2 GG „für die Berücksichtigung der kommu
nalen Finanzkraft ein Reduzierungsgebof nicht entneh
men“ (S. 96). Auf der Basis einer „sachlich-systemati
schen Auslegung“ kommt das Urteil dann jedoch zu dem 
Ergebnis, daß es gerechtfertigt sei, „kommunale Einnah
men, soweit sie der Art nach einen spezifischen Bezug zu 
Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft aufweisen, 
nicht voll in die Finanzkraft des Landes einzubeziehen“ 
(S. 98).

Der gebührenähnliche Charakter, der den Realsteuern 
damit zugemessen wird, ist ökonomisch fragwürdig. Bei 
den Realsteuern gibt es weder eine Äquivalenz zu be
stimmten kommunalen Leistungen noch gar eine Zweck
bindung. Aber selbst wenn man dieser Auffassung folgen 
würde, ließe sich die hälftige Anrechnung des kommuna
len Einkommensteueranteils nicht rechtfertigen. Das er
kennt das Gericht zwar auch, zieht sich dann aber auf die 
Feststellung zurück, es stehe „dem Gesetzgeber jeder
zeit offen, den Finanzbedarf der Gemeinden auch in der 
Form eines pauschalen Abschlags von bestimmten Steu

"  Vgl. R. P e f f e k o v e n :  Zur Neuordnung des Länderfinanzaus
gleichs, a. a. 0., S. 195.

12 Ebenda, S. 181.

13 B. S c h m i d t - B l e i b t r e u ,  F. K l e i n :  Kommentar zum Grund
gesetz, 7. Aufl., Neuwied, Frankfurt/M. 1990, S. 1219.
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ereinnahmen der Gemeinden zu berücksichtigen“ 
(S. 114). Mit dieser Argumentation kann man allerdings 
jede beliebige Regelung begründen. Hier übernimmt das 
Urteil im übrigen Argumente, die bereits früher in der Lite
ratur vertreten worden sind14, die ökonomisch nicht nach
vollziehbar und deshalb auch nicht unwidersprochen ge
blieben sind15.

Behandlung der Haushaltsnotlage

So sehr man zustimmen kann, daß im Falle einer ex
tremen Haushaltsnotlage das bundesstaatliche Prinzip 
es erfordert, daß die anderen Glieder der bundesstaatli
chen Gemeinschaft eine Solidarhilfe leisten, ökonomisch 
sind auch damit einige Probleme verbunden. Zunächst 
einmal fehlen verläßliche Indikatoren, an denen das Vor
liegen einer „extremen Haushaltsnotlage“ abgelesen 
werden könnte. Die im Urteil genannten finanzwirtschaft- 
lichen Quoten und Beziehungszahlen sind in ihrem Aus
sagewert umstritten. Zudem müßte unterschieden wer
den, ob eine Haushaltsnotlage durch eigene wirtschafts
politische Versäumnisse oder durch externe Einflüsse 
entstanden ist.

Eine Solidarhilfe bei jeder Art von Haushaltsnotlage 
könnte dazu führen, daß solche Situationen bewußt her
beigeführt werden, um auf diese Weise die Folgen wirt
schaftspolltischen Fehlverhaltens auf die anderen Glie
der des Bundesstaates abwälzen zu können. Da die Un
terscheidung zwischen intern und extern verursachten 
Haushaltsnotlagen in der Praxis kaum möglich sein wird, 
muß man zumindest die Bedingungen für und die Folgen 
von Hilfsleistungen so stringent fassen, daß es nicht at
traktiv sein kann, in eine Haushaltsnotlage zu kommen. 
Gelingt das nicht, würde man in das System des Finanz
ausgleichs einen weiteren disincentive-Effekt einbauen 
und damit die allokationspolitischen Mängel (z.B. hoher 
Ausgleichsgrad) des heutigen Systems noch verstärken.

Bei der Frage, mit welchen Instrumenten einer Haus
haltsnotlage begegnet werden sollte, muß wohl auch 
nach den Ursachen differenziert werden. Offenbar ist es 
ein Unterschied, ob eine übermäßige Verschuldung durch 
verschwenderische Ausgabenpolitik zustande gekom
men ist oder ob strukturelle Probleme den Anlaß für 
Haushaltsschwierigkeiten geben. Im ersten Fall mag eine 
einmalige (ungebundene) Zuweisung das Problem lösen, 
im zweiten Fall können langfristig (zweckgebundene) Zu
weisungen erforderlich werden, um die strukturellen 
Nachteile eines Landes zu beheben.

Konsequenzen für eine Reform

Das jetzt vorliegende Urteil wird zweifellos Bedeutung 
für die zum 1.1.1995 fällige Neuordnung des Länderfi

nanzausgleichs haben. Nach dem Einigungsvertrag sind 
die neuen Bundesländer ab diesem Zeitpunkt voll in den 
Länderfinanzausgleich und in die Verteilung der Bundes
ergänzungszuweisungen einzubeziehen. Wenn man 
schon den Ländern Saarland und Bremen eine extreme 
Haushaltsnotlage zubilligt, dann wird man dies in Zukunft 
erst recht und wohl für einige Jahre den neuen Bundes
ländern zugestehen müssen. Auch in diesem Fall werden 
der Bund und die alten Bundesländer eine Solidarpflicht 
zu übernehmen haben. Bevor die neuen Länder an einem 
gesamtdeutschen Finanzausgleich teilnehmen können, 
müssen sie über vertikale oder horizontale Ausgleichs
maßnahmen auf eine Finanzkraft gebracht werden, die 
Ihnen den Wettbewerb mit den alten Bundesländern er
möglicht.

Die dauernden Streitigkeiten um die Gestaltung des 
Länderfinanzausgleichs geben im übrigen Anhalts
punkte, wie ein solches System gestaltet werden könnte: 
Es müßte ein einfaches, transparentes und dauerhaftes 
System eines horizontalen Länderfinanzausgleichs ge
schaffen werden. Das Ausmaß des Ausgleichs sollte so 
festgesetzt werden, daß es nicht nur distributiven Zielen 
(Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse), sondern auch 
allokativen Anforderungen standhält. Das Interesse, die 
Wirtschaftsstruktur zu verbessern und die Steuerquellen 
auszuschöpfen, darf weder bei den leistenden noch bei 
den empfangenden Ländern verlorengehen. Die Finanz
kraft sollte am Steueraufkommen der Länder und ihrer 
Gemeinden gemessen werden; letztere wären zu 100% 
einzubeziehen. Wenn man ein einfaches und transparen
tes System anstrebt, müßte auch die Garantieklausel des 
§ 10 Abs. 3 FAG gestrichen werden. Der Finanzbedarf 
wäre-nach Ausgleich der strukturellen Nachteile vor al
lem der neuen Bundesländer-ausschließlich an der Ein
wohnerzahl zu messen. Auf die Einwohnergewichtung 
und die Berücksichtigung von Sonderbedarfen sollte 
grundsätzlich verzichtet werden. Umlandprobleme der 
Stadtstaaten und externe Effekte (z. B. Hafenlasten) soll
ten außerhalb des Länderfinanzausgleichs durch verti
kale oder horizontale Zahlungen zwischen den Betroffe
nen kompensiert werden. Haushaltsnotlagen und Struk
turprobleme wären ebenfalls außerhalb des Regelwerkes 
des Länderfinanzausgleichs zu lösen. Dafür kämen nicht 
nur die vorhandenen Instrumente (z.B. Gemeinschafts
aufgaben, Finanzhilfen) in Frage; man könnte auch an 
andere Maßnahmen (z.B. Kooperationslösungen) den
ken.

14 Vgl. P. K i r c h h o f :  Der Verfassungsauftrag zum Länderfinanz
ausgleich als Ergänzung fehlender und als Garant vorhandener Finanz
autonomie, Köln 1982, S. 88 f.

15 Vgl. R. P e f f e k o v e n :  Zur Neuordnung des Länderfinanzaus
gleichs, a. a. O., S. 196.
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